
eine aktuelle Debatte legen, welche von großer Bedeu-
tung ist, nämlich über den leistungsberechtigten Perso-
nenkreis, der in Ihrem Hause auch eine wesentliche Rolle 
spielt.

2016 stießen die Vorschläge der Bundesregierung zur 
Neufassung der Regelungen zum leistungsberechtigten 
Personenkreis auf heftige Kritik. Die Folge war: Sie 
mussten diese zurücknehmen. Damals wollten Sie im 
Referentenentwurf des Bundesteilhabegesetzes vor-
schreiben, dass Menschen, die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe in Anspruch nehmen möchten, beispielsweis 
in mindestens fünf von neun Lebensbereichen ohne per-
sonelle oder technische Unterstützung nicht teilhaben 
können, um einen Leistungsanspruch zu haben. Dies ging 
an den realen Lebensbedingungen der Menschen vorbei 
und hätte einen wesentlichen Teil der bisher Leistungs-
berechtigten ausgeschlossen. Das wäre ein echter Skan-
dal gewesen.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Alle Expertinnen und Experten hatten das 2016 auch 
so gesehen. Die Bundesregierung benötigte dafür aber 
wieder einmal deutlich länger Zeit und sogar eine Studie. 
Diese kam dann zu dem Ergebnis, was wir alle wissen: 
Der Personenkreis wird eingeschränkt. – Zum Glück sind 
wir nun einen Schritt weiter. In der vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales einberufenen Arbeitsgruppe 
„Leistungsberechtigter Personenkreis“ wurde dieses sehr 
kritikwürdige Modell schnell verworfen und ein neues 
entwickelt. Das ist gut so, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir begrüßen sehr, dass in dieser Arbeitsgruppe alle be-
troffenen Akteure, auch die Organisationen und Verbände 
der Menschen mit Behinderungen, beteiligt wurden. Das 
ist richtig so. Auch in Rückkopplung mit Vertreterinnen 
und Vertretern dieser Organisationen und Verbände be-
grüßen wir die geplanten neuen Regelungen zur Ausge-
staltung des leistungsberechtigten Personenkreises. Aber 
wir bedauern, dass ein bereits in der Arbeitsgruppe ge-
troffener Kompromiss bezüglich der zugehörigen Ver-
ordnung am Ende doch wieder teils strittig gestellt wurde, 
also ein Schritt vor und zwei wieder zurück. Das ist nicht 
hinnehmbar.

(Beifall bei der LINKEN)

Das Minimum muss doch sein, dass keine bisher leis-
tungsberechtigten Personen den Anspruch verlieren.

Wir fordern die Bundesregierung auf, den Gesetzent-
wurf noch in diesem Jahr zügig einzubringen und abzu-
schließen. Grundsätzlich ist aber aus unserer Sicht immer 
noch eine deutliche Ausweitung des leistungsberechtig-
ten Personenkreises und der Teilhabeleistungen notwen-
dig.

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. 
Zu einer inklusiven Gesellschaft gehört umfassende Teil-
habe in allen Lebensbereichen. Das ist unsere Forderung; 
das muss die Überschrift dieses Gesetzes sein.

Danke schön.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat nun die 

Kollegin Corinna Rüffer das Wort.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Jetzt sage ich auch mal: Hochverehrte Frau Präsiden-

tin! Und: Liebe Demokratinnen und Demokraten hier im 
Raum! Dieses Parlament ist unter anderem dafür da, die 
UN-Behindertenrechtskonvention in diesem Land voran-
zutreiben, umzusetzen. Und das Bundesteilhabegesetz, 
über das wir heute reden, sollte ein Beitrag zur Umset-
zung sein. Aber ich sage Ihnen – das wird Sie nicht ver-
wundern –: Es war eben nicht genug.

Ich bekomme ständig Mails von Werkstattmitarbeiter-
innen und Werkstattmitarbeitern, die auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt arbeiten wollen und dabei nicht unter-
stützt werden.

(Kerstin Tack [SPD]: Die würden wir gerne 
bekommen! Können Sie die weiterleiten?)

Noch immer berichten Menschen davon, wie sie – Frau 
Tack, das wissen Sie auch – um jedes bisschen Unter-
stützung kämpfen müssen.

Die Klagen und Beschwerden über die Bürokratie in 
diesem Bereich nehmen schier kein Ende. Jeder, der in 
dem Bereich tätig ist, weiß das auch. Und jeder weiß 
auch, dass das Bundesteilhabegesetz diese Probleme 
eben nicht löst. Es pflastert und flickt, es macht hier 
und da etwas, aber es löst diese Probleme nicht, und es 
stellt immer noch nicht den Menschen mit seinem Recht 
auf Selbstbestimmung in den Mittelpunkt der Politik, die 
wir betreiben müssen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Und Sie wissen: Ich bin nicht alleine mit dieser Kritik. 
Schon als die ersten Informationen über dieses Gesetz 
bekannt geworden sind, standen alle Seiten auf den Bar-
rikaden: auf der einen Seite die Kommunen und Länder, 
die gesagt haben: „Das wird alles zu teuer“, auf der ande-
ren Seite die Menschen, die von diesem Gesetz betroffen 
sind und vom ersten Moment an davor gewarnt haben, 
dass das Gesetz nicht weit genug geht, und die vor sol-
chen Sachen wie beispielsweise der „5 aus 9“-Regelung 
gewarnt haben. Sie waren es auch, die das abgeräumt 
haben, die es verhindert haben. Das ist nicht selbsttätig 
hier im Parlament entstanden.

(Kerstin Tack [SPD]: Natürlich! Wir sind doch 
der Gesetzgeber! Wir haben das gemacht!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollegin Rüffer, ich habe die Uhr angehalten. – Ge-

statten Sie eine Frage oder Bemerkung?

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ja, gerne.
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(Jens Beeck [FDP]: Sauerei! Die hätte ich auch 
gern gehabt!)

– Kannst du nächstes Mal anfordern.

Dr. Martin Rosemann (SPD):
Frau Rüffer, ich schätze ja wirklich Ihr Engagement. 

Aber wenn Sie hier das Thema „Zugang von Menschen 
aus Werkstätten zum ersten Arbeitsmarkt“ ansprechen, 
dann frage ich Sie vor dem Hintergrund, dass wir das 
Budget für Arbeit eingeführt haben: Warum nutzt denn 
in Baden-Württemberg – ich komme aus Baden-Würt-
temberg;

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: Aus 
Württemberg!)

Sie wissen das wahrscheinlich; man hört es auch – der 
grüne Sozialminister nicht die Chance, über die bundes-
weiten Standards hinauszugehen und im Umsetzungsge-
setz für Baden-Württemberg ein richtig gutes, innovati-
ves Budget für Arbeit zu schaffen? Warum macht denn 
das Ihr grüner Sozialminister in Baden-Württemberg 
nicht? Warum nutzt er die Chancen des Bundesteilhabe-
gesetzes nicht?

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ich frage Sie weiter, Frau Rüffer. Sie sagen, wir wür-
den keine Individualisierung von Leistungen einführen. 
Genau das ist zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten: dass 
das Geld den Menschen folgt, dass die Teilhabeleistun-
gen individuell bestimmt werden. Ich frage Sie: Warum 
funktioniert genau das in Baden-Württemberg nicht?

(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wir sind doch nicht im Landtag!)

Warum gibt es in Baden-Württemberg ein Umsetzungs-
gesetz mit einer Übergangsregelung bis Ende 2021, wo-
durch quasi der jetzige Leistungstatbestand fortgeschrie-
ben wird und weswegen sich die Leute fragen, warum es 
zu keiner Leistungsverbesserung, sondern zu einer 
Verkomplizierung kommt. Das liegt nicht in der Verant-
wortung des Bundes, sondern in der Verantwortung des 
grünen Sozialministers Manne Lucha in Baden-Württem-
berg.

(Beifall des Abg. Axel Müller [CDU/CSU])

Warum wird in Baden-Württemberg das Gesetz nicht so 
umgesetzt, wie wir es als Bundesgesetzgeber gewollt ha-
ben?

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Grünen hätten es doch in der Hand. Warum passiert 
das nicht?

(Sven Lehmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Es heißt „Bundesteilhabegesetz“!)

– Ja, Sie von den Grünen schreien. Sie wissen auch, dass 
wir Föderalismus haben und dass wir eine gemeinsame 
Verantwortung bei der Umsetzung haben. Warum funk-
tioniert es gerade dort, wo die Grünen die Verantwortung 
haben, in Baden-Württemberg, nicht?

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Der hat ja mehr Redezeit als ich.

Vizepräsidentin Petra Pau:
Herr Kollege, ich glaube, die Frage ist verstanden.

Dr. Martin Rosemann (SPD):
Warum braucht Baden-Württemberg bis eine Woche 

vor Weihnachten, um mit Kommunen die Finanzierungs-
vereinbarung hinzukriegen? Und warum hat es Baden- 
Württemberg bis heute nicht geschafft – –

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Jetzt ist aber gut!)

– Ja, Sie wollen es nicht hören – das ist ja klar –, weil Sie 
die Verantwortung dafür tragen.

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Warum hat es Baden-Württemberg, Ihr grüner Kollege, 
bis heute nicht geschafft, eine Rahmenvereinbarung, ei-
nen neuen Rahmenvertrag abzuschließen?

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Jetzt bin ich dran. – Sehr verehrter Herr Rosemann, ich 

glaube, Sie haben ein Baden-Württemberg-Trauma, aber 
das werden wir in dieser Debatte nicht lösen können.

(Heiterkeit und Beifall beim BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN und bei der LINKEN)

Ich antworte Ihnen als, soweit ich weiß, einzige Abge-
ordnete im diesem Haus – das gilt auch für Bundesbe-
hörden; dort wird das Gesetz in diesem Punkt bisher 
kaum angewendet –, die einen Menschen im Rahmen 
des Budgets für Arbeit beschäftigt.

Ich komme nicht aus Baden-Württemberg, sondern aus 
Rheinland-Pfalz, wo dieses Budget entstanden ist, vor 
vielen Jahren.

(Dr. Martin Rosemann [SPD]: Da regiert die 
SPD!)

Da hätte man lernen können. Von Rheinland-Pfalz lernen, 
heißt an dieser Stelle: ein Stück weit siegen lernen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Wir haben in Rheinland-Pfalz seit Jahren vernünftige 
Standards für das Budget für Arbeit.

(Kerstin Tack [SPD]: Zum Glück!)
Wir haben Sie von Anfang an darauf hingewiesen, dass 

die Ausstattung des Budgets dazu führt, dass bestimmte 
Personengruppen keinen Zugang haben bzw. dass die 
Einstellung von Menschen mit Behinderungen nicht at-
traktiv ist. Das betrifft vor allen Dingen Menschen mit 
seelischen Beeinträchtigungen, die, bevor sie erkrankt 
sind, ein erfülltes Berufsleben hatten. Für sie reicht eine 
Orientierung am Mindestlohn überhaupt nicht aus. Nun 
mussten wir als Land Rheinland-Pfalz mit einer Tradition 
in diesem Bereich unsere Standards brechen, weil Sie so 
ein schlechtes Gesetz auf Bundesebene gemacht haben; 
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immerhin haben Sie noch einen Zugang gelassen, den 
alten Standard weiterverfolgen zu können.

(Kerstin Tack [SPD]: Oijoijoi!)
Warum haben Sie nicht aus den Erfahrungen über min-

destens ein Jahrzehnt rund um das Budget für Arbeit ge-
lernt? Warum haben Sie das Gesetz nicht so ausgestattet, 
dass wir über solche Fragen heute überhaupt nicht mehr 
diskutieren müssen?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Ich möchte Ihnen bezogen auf Baden-Württemberg 

noch etwas sagen: Die Vorgängerregierungen haben ein 
Erbe hinterlassen, mit dem die jetzige Regierung umge-
hen muss. Baden-Württemberg ist das Land – ich glaube, 
deswegen hat Jens Beeck über die besonderen Probleme 
bei der Trennung von Fachleistungen und existenzsi-
chernden Leistungen gesprochen – mit den größten Kom-
plexeinrichtungen in der gesamten Republik. Das ist ein 
Riesenproblem, und das strukturell aufzuarbeiten, muss 
für uns alle ein Thema sein.

(Dr. Martin Rosemann [SPD]: Das hättet ihr in 
den letzten zwei Jahren machen können!)

Das ist auch ein Thema für den Minister in Baden-Würt-
temberg, da bin ich mir ganz sicher.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Nun liegt ein Forschungsbericht vor, der in bestimmten 

Fragen Klarheit schaffen sollte. Zumindest in einem Be-
reich gibt es Klarheit, nämlich bei der Frage der Anrech-
nung von Einkommen und Vermögen; das ist an anderer 
Stelle schon angesprochen worden. Das Bundesteilhabe-
gesetz ermöglicht zumindest, dass die Menschen nicht 
mehr nur 3 600 Euro, sondern 57 000 Euro Vermögen 
besitzen dürfen. Für uns andere Menschen in diesem 
Land ist es natürlich unvorstellbar, dass einem ab dieser 
Summe das Geld abgenommen wird.

In dem Bericht wird festgestellt, dass es kaum Men-
schen gibt, die eine Behinderung haben und gleichzeitig 
so viel Vermögen besitzen. Was bedeutet das? Das be-
deutet, dass der ganze Verwaltungsaufwand, den wir be-
treiben, total irrsinnig ist. Jetzt ist der Zeitpunkt, die Re-
gelung so zu gestalten, dass die Menschen nicht mehr ans 
eigene Vermögen ran müssen. Das betrifft nicht viele, 
aber es ist symbolisch total wichtig. Warum ist das sym-
bolisch wichtig? Weil die gesamte Gesellschaft dafür ver-
antwortlich ist, dass Menschen mit Behinderungen genau 
wie jeder andere teilhaben können. Das darf keine Auf-
gabe sein, die am Portemonnaie des Einzelnen hängt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Dann können wir uns auch endlich mit den schwierigen 
Problemen auseinandersetzen, und zwar konzentriert; 
denn wir alle wissen, wie schwer es die Betroffenen ha-
ben, an Leistungen zu kommen.

Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollegin Rüffer, Sie müssen bitte zum Schluss kom-

men.

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr verehrte Präsidentin, ich komme zum Schluss. – 

Dann können wir uns in der Tat mit den wahren Proble-
men von Menschen mit Behinderungen in diesem Land 
auseinandersetzen und endlich eine inklusive Gesell-
schaft schaffen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat die Abgeordnete Angelika Glöckner für 

die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Angelika Glöckner (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich will eines in Erinnerung rufen: Wir debat-
tieren heute über die Umsetzung des Bundesteilhabege-
setzes. Ziel dieses Gesetzes ist es, für Menschen mit 
Behinderungen mehr Selbstbestimmung und Teilhabe 
zu schaffen.

Was heißt das konkret? Wohnen, wo und wie man will, 
sich mit Freunden und Bekannten treffen, durch Arbeit 
eigenes Geld verdienen, nicht zu Hause vereinsamen – 
auch nicht im Alter. Wir alle sind aufgerufen, daran mit-
zuwirken. Mit dem Bundesteilhabegesetz haben wir den 
gesetzlichen Rahmen geschaffen, um diesen Umdenkpro-
zess anzustoßen, zu gestalten, aber eben auch, um ihn zu 
begleiten.

Hier, Herr Beeck, will ich auch noch sagen: Begleiten 
heißt aber auch, dass wir uns auf das Bundesteilhabege-
setz konzentrieren. „Assistenzhunde“ gehört in den Be-
reich des SGB V. Das ist ein Hilfsmittel aus der Gesund-
heitsversorgung. Sie haben alles vermischt und vermengt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Jens 
Beeck [FDP]: Das stimmt doch gar nicht!)

Das Gesetz sieht auch weitreichende Änderungen vor, 
etwa die Pflicht, ein eigenes Konto einzurichten, die 
Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fach-
leistungen, einen höheren Selbstbehalt bei Einkommen 
und Vermögen. Das ist ein Paradigmenwechsel. Dieser 
erfordert Umstellungen bei Leistungsträgern,  
-erbringern und -berechtigten. Naturgemäß befördert das 
Fragen und Vorbehalte. Es ist klar: Die Verbände befürch-
ten, dass es teilweise schlechtere Leistungen gibt. Seitens 
der Länder und Kommunen wird befürchtet, dass es Kos-
tensteigerungen gibt. Deswegen bin ich froh, dass wir 
heute die beiden Berichte der Bundesregierung beraten, 
die Antworten auf diese Fragen geben sollen.

Ich will zu diesen Berichten etwas ausführen. Mehr 
vom Einkommen und Vermögen behalten zu können, so 
besagt der eine Bericht, führt absehbar zu einer deutli-
chen finanziellen Entlastung für die Menschen mit Be-
hinderungen und damit zu mehr Handlungsspielraum, zu 
mehr Selbstbestimmung, genau so, wie wir das wollten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Hinsichtlich der Eingliederungshilfe werden sogar 

Einspareffekte für die Kostenträger erwartet, bedingt 
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